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einen Durchbruch aufweisenden Druckplatte (5, 12) lösbar 
verbindbar ist, wobei das Spanngerät (2) zum Verstellen 
des Abstandes der Druckplatten (5, 12) an seinem einen 
Ende einen Antrieb, insbesondere in Form eines mit einem 
von außen zugänglichen Schlüsselprofil (18) versehenen 
Spindeltriebes aufweist, und wobei jede der Druckplatten 
(5, 12) in eine Federwindung (6, 13) der zu spannenden 
Schraubenfeder (7) einsetzbar ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Antrieb (18) axial über das Spanngerät (2) vor-
steht und,  
dass zwischen dem Antrieb (18) und dem Spanngerät (2) 
ein sich zum Spanngerät (2) hin radial erweiternder Zen-
trierkonus (20) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Spanngerät für Fe-
derspanner, welches in eine zu spannende Schrau-
benfeder axial einführbar ist und welches mit ihren 
Enden jeweils mit einer einen Durchbruch aufweisen-
den Druckplatte lösbar verbindbar ist, wobei das 
Spanngerät zum Verstellen des Abstandes der 
Druckplatten an seinem einen Ende einen Antrieb, 
insbesondere in Form eines mit einem von außen zu-
gänglichen Schlüsselprofil versehenen Spindeltrie-
bes aufweist, und wobei jede der Druckplatten in eine 
Federwindung der zu spannenden Schraubenfeder 
einsetzbar ist.

[0002] Spanngeräte für Federspanner, insbesonde-
re sogenannte Teleskopfederspanner, sind schon 
seit längerer Zeit bekannt. So wird beispielsweise in 
der EP 0 271 782 B1 ein Federspanner beschrieben, 
der aus einem solchen zentralen Spanngerät be-
steht, welches über zwei Druckplatten zum Spannen 
einer Schraubenfeder lösbar in Eingriff bringbar ist. 
Bei diesem bekannten Federspanner besteht das 
Spanngerät aus insgesamt drei Rohrelementen, wel-
che teleskopartig ineinander schiebbar sind. Hierzu 
sind aus dem Stand der Technik auch noch andere 
Varianten bekannt, die aus nur zwei Teleskoprohren 
bestehen. Bei der Variante mit drei Rohrelementen 
weist das im Durchmesser kleinste Rohrelement an 
seinem freien Ende Formschlusselemente auf, mit 
welchen das Spanngerät mit der ersten Druckplatte 
formschlüssig in Eingriff bringbar ist. Um die Druck-
platte mit diesen Formschlusselementen in Eingriff 
bringen zu können, ist in der Druckplatte ein Durch-
bruch vorgesehen, durch welchen das Spanngerät 
mit seinen Formschlusselementen hindurch steckbar 
und mit Vertiefungen im Randbereich des Durchbru-
ches formschlüssig in Eingriff bringbar ist. Dieses als 
Gewinderohr ausgebildete Endrohr des Spanngerä-
tes steht über ein Teleskoprohr mit einem sogenann-
ten Gehäuserohr in Verbindung, welches in seinem 
den Formschlusselementen des Gewinderohres ge-
genüberliegenden Endbereich ebenfalls mit Form-
schlusselementen versehen ist.

[0003] Die zweite Druckplatte dieses bekannten Fe-
derspanners ist ebenfalls mit einem Durchbruch ver-
sehen, mit welchem die Druckplatte mit den Form-
schlusselementen des Gehäuserohres feststehend 
in Eingriff bringbar ist. Zum Spannen einer Schrau-
benfeder werden bei dieser Ausführungsform eines 
Federspanners zunächst die Druckplatten in die je-
weils aufzunehmende Federwindung der Schrauben-
feder eingelegt. Anschließend wird das Spanngerät 
innerhalb der Schraubenfeder durch die Durchbrü-
che der beiden Druckplatten hindurch geführt und 
entsprechend mit den Durchbrüchen der Druckplat-
ten feststehend in Eingriff gebracht. Die Art des kor-
rekten Ansetzens des bekannten Federspanners wie 
auch des Spannvorganges beim Spannen eine 

Schraubenfeder ist in der genannten Druckschrift be-
schrieben, so dass insoweit auf diese Druckschrift 
verwiesen wird.

[0004] Beim nachfolgenden Spannvorgang wird 
nun durch Betätigen des als Spindeltrieb ausgebilde-
ten Antriebes des Spanngerätes der Abstand zwi-
schen den Druckplatten in axialer Richtung verkürzt, 
so dass die Schraubenfeder zwangsläufig gespannt 
wird. Zum Betätigen des Spanngerätes ist in den 
Rohrelementen eine Gewindespindel vorgesehen, 
welche im Bereich der Formschlusselemente des 
Gehäuserohres mit einem axial vorstehenden 
Schlüsselprofil versehen ist. Die Gewindespindel 
greift mit ihrem anderen Ende in das dem Schlüssel-
profil gegenüberliegenden Gewinderohr des Spann-
gerätes ein, so dass beim Betätigen der Gewinde-
spindel eine Verkürzung des Spanngerätes erfolgt. 
Dabei ist die Gewindespindel antriebsseitig im Be-
reich des Schlüsselprofiles axial über ein Axialdruck-
lager in einem Kopfteil des Gehäuserohres abge-
stützt. Somit bildet das Gehäuserohr mit seinem 
Formschlusselement eine Art Stellglied, das durch 
Betätigen der Gewindespindel auf die Formschlusse-
lemente des Gewinderohres zubewegt wird, wodurch 
der Spannvorgang der Schraubenfeder bewirkbar ist.

[0005] Wird ein solcher Federspanner am Fahrzeug 
eingesetzt, so ist das Spanngerät, um es mit den bei-
den in der Schraubenfeder sitzenden Druckplatten in 
Eingriff bringen zu können, in der Regel durch eine 
Durchgangsbohrung des Achskörpers hindurch zu 
führen, wobei im Bereich dieses Durchbruches die 
Schraubenfeder am Achskörper in einem Federteller 
feststehend aufgenommen wird.

[0006] Wird eine Feder in das Kraftfahrzeug einge-
baut, so ist außerhalb des Kraftfahrzeuges die 
Schraubenfeder zunächst "auf Block" zu spannen, so 
dass die komplette Einheit bestehend aus Schrau-
benfeder und Federspanner zwischen den Achskör-
per und die Karosserie des Kraftfahrzeuges einge-
setzt werden kann. Anschließend wird das Spannge-
rät durch Betätigen des Antriebes bzw. Schlüsselpro-
fils entspannt.

[0007] Nach dem vollständigen Entspannen des Fe-
derspanners ist nun das Spanngerät aus den Druck-
platten herauszunehmen und anschließend durch 
den Durchbruch des Achskörpers hindurch zu fädeln. 
Hierbei hat es sich gezeigt, dass insbesondere bei 
schräg oder gebogen eingebauten Schraubenfedern 
das Spanngerät mit seinem radial erweiterten Kopf-
teil im Randbereich des Durchbruches des Achskör-
pers häufig ansteht und somit nur mit Mühe wieder 
entfernt werden kann.

[0008] Demgemäß liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, ein Spanngerät der gattungsgemäßen Art 
derart auszugestalten, dass dieses insbesondere 
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aus dem Achskörper in einfacher Weise heraus-
nehmbar und durch dessen Durchbruch hindurch ge-
fädelt werden kann.

[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch 
gelöst, dass der Antrieb axial über das Spanngerät 
vorsteht und, dass zwischen dem Antrieb und dem 
Spanngerät ein sich zum Spanngerät hin radial er-
weiternder Zentrierkonus vorgesehen ist.

[0010] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
wird ein Anstehen des Spanngerätes beim Hindurch-
führen aus dem Achskörper sicher vermieden. Dazu 
ist ein Zentrierkonus zwischen dem Antrieb des 
Spanngerätes und dem Spanngerät selbst vorgese-
hen, welcher zum Spanngerät hin radial erweitert 
ausgebildet ist. Das heißt, dass dieser Zentrierkonus 
zum Antrieb bzw. zu dessen Schlüsselprofil radial 
verjüngt ausgebildet ist und dementsprechend einen 
kleineren Durchmesser aufweist, welcher kleiner 
ausgebildet ist als der Durchmesser des Durchbru-
ches des Achskörpers, aus welchem das Spanngerät 
herausgenommen werden muss.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind den weiteren Unteransprüchen zu ent-
nehmen.

[0012] So kann gemäß Anspruch 2 vorgesehen 
sein, dass der Durchmesser des Zentrierkonus im 
Bereich des Spanngerätes wenigstens dem Durch-
messer des Spanngerätes entspricht. Durch diese 
Ausgestaltung wird sicher verhindert, dass das 
Spanngerät im Übergangsbereich vom Zentrierkonus 
zum Spanngerät selbst eine Art Stufe bildet, so dass 
ein Verhaken in diesem Übergangsbereich beim He-
rausnehmen des Spanngerätes aus dem Achskörper 
sicher vermieden wird.

[0013] Des Weiteren kann gemäß Anspruch 3 vor-
gesehen sein, dass der Durchmesser des Zentrierko-
nus im Bereich des Antriebs etwa dem Durchmesser 
des Antriebs entspricht oder kleiner ist als der Durch-
messer des Antriebs. Das heißt, dass hier ein mög-
lichst kleiner Durchmesser vorgesehen ist. Wird eine 
Stecknuss verwendet, welche auf den Antrieb selbst 
bzw. dessen Schlüsselprofil aufsteckbar ist, so kann 
der Durchmesser des Zentrierkonus auch etwa dem 
Durchmesser dieser Stecknuss entsprechend oder 
minimal kleiner ausgebildet sein. Auch durch diese 
Ausgestaltung ergibt sich zwischen der Stecknuss 
und dem Zentrierkonus keine Radialstufe, so dass 
ein einwandfreies Entlanggleiten des Spanngerätes 
zunächst entlang der Stecknuss und anschließend 
entlang des Zentrierkonus aus dem Achskörper si-
chergestellt ist.

[0014] Gemäß Anspruch 4 kann der Zentrierkonus 
einstückiger Bestandteil des Antriebes sein. Mit An-
trieb ist hier beispielsweise ein Antriebssechskant 

gemeint, auf welchen die bereits genannte Steck-
nuss aufsteckbar ist. Diese Ausgestaltung hat den 
Vorteil, dass auch ein Nachrüsten einfach möglich ist, 
indem der bereits vorhandene Antrieb durch den mit 
dem Zentrierkonus versehenen Antrieb ersetzt wird.

[0015] In ähnlicher Weise nachrüstbar kann der 
Zentrierkonus gemäß Anspruch 5 auch als separates 
Bauteil auf das Gehäuserohr des Spanngerätes auf-
gesetzt oder in dieses eingesetzt sein.

[0016] Anhand der Zeichnung wird nachfolgend ein 
Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.

[0017] Die einzige Zeichnungsfigur zeigt einen Fe-
derspanner 1 mit einem erfindungsgemäßen Spann-
gerät 2 im Einsatz. Das Spanngerät 2 weist insge-
samt drei teleskopartig ineinander verschiebbare 
Rohrelemente auf. Das obere Rohrelement ist als 
Gewinderohr 3 ausgebildet, welches mit seinem frei-
en Endbereich über Formschlusselemente 4 mit ei-
ner ersten Druckplatte 5 in Zugverbindung bringbar 
ist. Diese erste Druckplatte 5 steht mit einer Feder-
windung 6 einer Schraubenfeder 7 in Eingriff.

[0018] Das obere Gewinderohr 3 ist in ein mittleres 
Teleskoprohr 8 axial verstellbar eingeschoben, wel-
ches wiederum einschiebbar in ein unteres Gehäuse-
rohr 9 eingesetzt ist. Beim vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Gehäuserohr 9 in ihrem den 
Formschlusselementen 4 des Gewinderohres 3 ge-
genüberliegenden Endbereich ein radial erweitertes 
Kopfteil 10 auf, welches einen radial erweiterten La-
gersitz 11 bildet. Auf diesem Lagersitz 11 ist eine 
zweite, untere Druckplatte 12 angeordnet, welche ih-
rerseits mit einer unteren Federwindung 13 der 
Schraubenfeder 7 in Eingriff steht.

[0019] Wie aus der Zeichnung weiter ersichtlich ist, 
wird die Schraubenfeder 7 mit ihrer unteren Endwin-
dung 14 in einer Art Federteller 15 in einem Achskör-
per 16 aufgenommen. Um das Spanngerät 2 in die 
Schraubenfeder 7 in der dargestellten Art und Weise 
einsetzen und mit den beiden Druckplatten 5 und 12
in Eingriff bringen zu können, weist der Achskörper 
16 unterhalb des Federtellers 15 einen Durchbruch 
17 auf, durch welchen das Spanngerät 2 von unten 
nach oben hindurch steckbar und in die Schrauben-
feder 7 einsetzbar ist.

[0020] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel 
weist das Spanngerät 2 in axialer Verlängerung sei-
nes Gehäuserohres 9 einen Antrieb in Form eines 
Antriebssechskants 18 auf, auf welchen beispielhaft 
eine Stecknuss 19 aufgesteckt ist. Mittels dieser 
Stecknuss 19 und eines weiteren geeigneten Werk-
zeuges ist somit ein sich im Inneren des Spanngerä-
tes 2 befindender Spindeltrieb drehend antreibbar, 
wodurch der Abstand zwischen dem Lagersitz 11 und 
den Formschlusselementen 4 verkürzt bzw. vergrö-
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ßert werden kann.

[0021] Zwischen diesem Antriebssechskant 18 und 
dem Kopfteil 10 des Gehäuserohres 9 ist ein Zentrier-
konus 20 angeordnet, dessen Durchmesser im Be-
reich des Kopfteils 10 größer ausgebildet ist als im 
Bereich des Antriebssechskantes 18. Bei der darge-
stellten Ausführungsform ist der Zentrierkonus 20
einstückiger Bestandteil des Antriebssechskantes 18
und kann somit zusammen mit diesem auf das untere 
Ende der in der Zeichnung nicht sichtbaren Gewinde-
spindel aufgesteckt und mit dieser drehfest verbun-
den werden.

[0022] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel 
weist der Zentrierkonus 20 im Bereich des Antriebs-
sechskantes 18 einen minimal größeren Durchmes-
ser auf als der Antriebssechskant 18. Es ist erkenn-
bar, dass der Zentrierkonus 20 insbesondere zum 
Antriebssechskant 18 hin einen erheblich kleineren 
Durchmesser aufweist als der Durchbruch 17. Somit 
kann beim Herausnehmen des Spanngerätes 2 in 
Richtung des Pfeiles 21 das Spanngerät 2 mit seinem 
Zentrierkonus 20 entlang des nach innen gerichteten 
Durchbruches 17 gleiten, so dass dieses in einfacher 
Weise aus dem Achskörper 16 herausnehmbar ist.

[0023] Der Zentrierkonus 20 kann im Übergangsbe-
reich zum Antriebssechskant 18, insbesondere dann, 
wenn der Zentrierkonus 20 als separates Bauteil bei-
spielsweise in das Kopfteil 10 des Gehäuserohres 9
eingesteckt ist, auch einen kleineren Durchmesser 
als der Antriebssechskant 18 aufweisen. Dies hat ins-
besondere bei abgenommener Stecknuss 19 den 
Vorteil, dass in diesem Übergangsbereich zwischen 
dem Antriebssechskant 18 und dem Zentrierkonus 
20 keine radial vorstehende Kante gebildet wird, mit 
welcher das Spanngerät 2 am Durchbruch 17 verha-
ken könnte.

Schutzansprüche

1.  Spanngerät (2) für Federspanner (1), welches 
in eine zu spannende Schraubenfeder (7) axial ein-
führbar ist und welches mit ihren Enden jeweils mit ei-
ner einen Durchbruch aufweisenden Druckplatte (5, 
12) lösbar verbindbar ist, wobei das Spanngerät (2) 
zum Verstellen des Abstandes der Druckplatten (5, 
12) an seinem einen Ende einen Antrieb, insbeson-
dere in Form eines mit einem von außen zugängli-
chen Schlüsselprofil (18) versehenen Spindeltriebes 
aufweist, und wobei jede der Druckplatten (5, 12) in 
eine Federwindung (6, 13) der zu spannenden 
Schraubenfeder (7) einsetzbar ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass der Antrieb (18) axial über das Spanngerät (2) 
vorsteht und,  
dass zwischen dem Antrieb (18) und dem Spannge-
rät (2) ein sich zum Spanngerät (2) hin radial erwei-
ternder Zentrierkonus (20) vorgesehen ist.

2.  Spanngerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchmesser des Zentrierko-
nus (20) im Bereich des Spanngerätes (2) wenigs-
tens dem Durchmesser des Spanngerätes (2) ent-
spricht.

3.  Spanngerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass Durchmesser des Zentrierko-
nus (20) im Bereich des Antriebs (18) etwa dem 
Durchmesser des Antriebes (18) entspricht oder 
etwa größer oder kleiner ist als der Durchmesser des 
Antriebes (18).

4.  Spanngerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Zentrierkonus 
(20) einstückiger Bestandteil des Antriebs (18) ist.

5.  Spanngerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Zentrierkonus 
(20) als separates Bauteil auf ein Gehäuseohr (9) des 
Spanngerätes (2) aufgesetzt oder in dieses einge-
setzt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
4/5



DE 20 2006 014 173 U1    2007.01.04
Anhängende Zeichnungen
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